
Betriebliches Eingliederungsmanagement nach § 167 SGB IX 

 

Teil 1: Kontaktaufnahme, Beratung und BEM-Angebot 

  
Eine Mitarbeiterin / ein Mitarbeiter ist - unterbrochen oder ununterbrochen - länger als sechs Wochen 

innerhalb der letzten 12 Kalendermonate arbeitsunfähig (laufende Erhebung durch Personalabteilung) 

BEM-Beauftragter (beauftragte Person des Dienstgebers) 

1. Telefonischen Kontakt aufnehmen: Info über schriftl. Einladung zum BEM, ggf. Kurzinfo über BEM 

2. Schriftliche Einladung des MA: 

o Infos zum BEM (Merkblatt): Möglichkeiten und Chancen, Ziele, Ablauf, Bedingungen 

o Bitte um schriftliche Rückmeldung bzgl. Zustimmung/ Ablehnung des BEMs (Antwortformular) 

Kopie des Anschreibens an MAV und Leitung der Dienststelle 

Erklärung der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters, ob BEM gewünscht wird.  

(schriftliche Erklärung oder protokollierte mündliche Erklärung) 

 

 

Ablehnung des BEMs Zustimmung zum BEM 

zweites Anschreiben mit 

Nennung einer Frist 

reagiert nicht 
reagiert: 

Zustimmung 

reagiert nicht auf 

die Einladung 

 

Einstieg in das BEM-Verfahren 

Ende des 

Verfahrens 

(Dokumentation!) 

reagiert: 

Ablehnung 



Teil 2: Durchführung des BEM 

 

 Vorbereitung des BEM durch den BEM-Beauftragten 

Klärung der Gesprächsteilnehmer mit der Mitarbeiterin / 

dem Mitarbeiter 

Erstgespräch mit den vereinbarten Teilnehmern: 

 Informationen zum BEM-Verfahren  

(Ziele, Datenschutz etc.) 

 Gemeinsame Analyse der aktuellen Situation, 

Informationssammlung 

 Vereinbarung weiterer Schritte und 

Maßnahmen 

Folgegespräch(e) 

Abschließendes Bilanzgespräch 

MAV 

Dienststellenleitung 

BEM-Beauftragter 

BEM-Beauftragter lädt schriftlich ein 

BEM-Beauftragter erstellt Protokolle 

(abgestimmt mit 

Gesprächsteilnehmern) 

Die Fortsetzung des BEM hängt in jeder Phase von der Zustimmung der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters ab. 

ggf. weitere Teilnehmer 


